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VI.

Regierungswechsel der Grasen von Oldenburg
im 14. Jahrhundert.

Eine chronologische Studie.
Bon vr . G. Rüthning.

a^iir die Sterbetage der oldenburgischcn Grafen des 14. Jahrhunderts
<7̂ ist in den meisten Fällen das richtige Datum leicht zu ermitteln,
größere Zweifel herrschen aber darüber, in welches Jahr der Regierungs¬
antritt jedes Grasen zu setzen ist. Man weiß nicht genau, wann
Graf Johann III. gestorben ist, wann Graf Konrad II. seinem Vater
KonradI. folgte, jenem Herrscher, der sich um die Entwickelung der
Stadt Oldenburg durch die Verleihung des Freibriefes im Jahre
1345 ein großes Verdienst erworben hat; man kennt das Todes¬
jahr Graf Johanns IV., des Vetters Konrads II., nicht genau.
Kann hierin eine quellenmäßige Untersuchung des Urkundenbestandes
mit Einschluß der erhaltenen Siegel Klarheit schaffen, so wird da¬
durch das Verständnis des ursächlichen Zusammenhangs gefördert

d eine nicht unwesentliche Beihülfe für die richtige Darstellung
unserer Grafengeschichte im 14. Jahrhundert gewonnen. Bevor wir
aber auf den Gegenstand eingehen, müssen einige Gesichtspunkte
festgestellt werden, die als Kriterien in Frage kommen.

Der Tag,  der in den Stiftungsurkunden von Memorien als
Totenfeiern für Verwandte ohne Hinzufügung des Todesjahres

»
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angegeben wird , ist als der Sterbetag zu betrachten . Dabei 'ist
zu bemerken , daß man vielfach in die Memorie eines Toten seine
nächsten Angehörigen cinschloß , ohne zugleich auch ihren Todestag
anzugeben . Das angesetzte Datum blieb der Sterbetag desjenigen,
dem die Memorie gestiftet ist . Eine Urkunde des Hamelcr Urkunden¬

buches (II ., Nr . 632 i) bringt diesen Sachverhalt deutlich zum Aus¬
druck : Im Jahre 1496 stiftete ein Bürger in Hameln eine neue
Vicarie und stattete sie aus mit der Bestimmung , daß die Priester
davon jährlich des Montags nach Jnvocavit oder wann es in der
selben Woche sonst besser passen mochte , eine Memorie halten und
für seiner Eltern Seelen beten sollten . Tann heißt es aber weiter:
„Sünder wenn ick von dodes wegen Vorfällen bin , schole men see
holden uppe den dach mines dodes . . . . unde wen min husfruwe
Jlsebe und Hans Bock von dodes wegen vorvallen sin , schall men
see ock in vorgescreven memorien . . . . scriven . " Daß das Datum
einer solchen Samtmemorie den Sterbetag und keinen anderen be¬
zeichnet , gilt als ausgemacht , und die Sache wird auch in der
Forschung nicht anders gchandhabt . Ein Beispiel aus der olden-
burgischen Geschichte möge dies bestätigen . Im Jahre 1368 wurden
in dem blutigen Treffen bei Coldewärfe nicht weit von Atens vier
Grafen aus dem Hause Oldenburg erschlagen . Dies geschah nach
der Bremischen Chronik von Rynesberch -Schene st am 20 . Juli , und
dasselbe Datum enthält die Memorie , die man ihnen 1377
stiftete ? )

Ferner möchte darauf hinzuweisen sein , daß junge Söhne des
gräflichen Hauses als Junker , Junkhere von der gnade Godes Greven
to Oldenborch in deutschen Urkunden oder äoivioollrm (— clomni-
oellus ), 6si gratis ilomieollus in Oläsnborob , clomicsllus <lsi gratis
oomes in Oläenborell in den lateinischen bezeichnet werden , und daß
sie bei Lebzeiten des Vaters Rechtsgeschäfte beurkundeten , wie in der

st Urkundlichst mitgeteilt von Herr » Archivrat vr . Wächter in Aurich.

st Lappenberg , Geschichtsquellen , S . 117.

st Ooo . 1377 Sept . 8 , ausgenommen in Ooo . Lamberti - Stift Oldenburg
1391 April 2 , Grosch . Haus - und Zentralarchiv . Vergl . Sello , Lstringen und
Rüstringcn , S - 70 Note 4.
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Urkunde vom 14 . September 1381 (voo . Stadt Oldenburg , Großh.
Archiv ), wo es heißt : „ We Junckere Johann und Junckcre Mauritius

Broderc , des Eddclen Heren Greven Cordes Söhnen van Olden-

horch ." Der Ausdruck ckoniioolllm wurde nun nach Tu Cangc nicht

nur für die jungen Söhne regierender Fürsten und Herren gebraucht,

sondern er bczeichnete geradezu dasselbe wie Knappe , im Gegen¬

satz zu Miles , Ritter . Wir werden also auf jeden Fall darauf zu

achten haben , wann ein Graf aufhört , in den Urkunden Junker-

genannt zu werden . Denn entweder wäre alsdann der Ritterschlag
oder der Regierungsantritt , oder beides zugleich erfolgt . Mit dem

Ritterschlag ist aber in unseren Urkunden das Verschwinden der

Bezeichnung ckoinioollrm deshalb nicht in Verbindung zu bringen,

weil es vorkommt , daß ein junger Graf den Tomiccllustitcl in

einigen Urkunden nicht mehr führt , nachher aber doch wieder auf¬

nimmt . Hat indessen jemand den Ritterschlag erhalten , so wird er

sich nie mehr Knappe nennen . Deshalb müssen wir sagen , daß der
Begriff äoiuiosllrm oder Junker in unseren Urkunden nicht den

Grafen vor dem Ritterschlag , sondern vor dem Regierungsantritt

bezeichnet.

Ferner ist zu bemerken , daß in den Urkunden der ältere Graf

voranzustchen pflegt , wie Graf Johann II . und sein Sohn Christian.

Ist Johann II . tot , so urkunden seine Söhne : Christian und Johann
oder Johann (III .) und Konrad (I .) ; nach Johanns III . Tode:

Konrad (I .) und Johann (IV .), nach Konrads (I .) Tode : sein Neffe

Johann (IV .) und sein Sohn Konrad (II .). Die Stellung ergibt

also im Zusammenhänge immer die richtige Personenfolge : „Konrad
und Christian " können niemals Konrad I . und sein älterer Bruder

Christian sein , es müssen Konrad II . und sein jüngerer Bruder
verstanden werden . Übrigens sind die Siegel der Grafen durch

kleine Unterschiede der sphragistischen Beizeichen im Siegelfelde oder

des Schmuckes der Helmzier gekennzeichnet ; sind sie erhalten , so ist

zur Feststellung der Persönlichkeit schon viel gewonnen.

Eine Übersicht der Grafen des 14 . Jahrhunderts wird das

Verständnis erleichtern und damit die Lust an diesem spröden Stoffe

erhalten , wenn sie überhaupt bei jemand vorhanden ist.
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Johanni ., 1 nach 1262.

Christian III ., ch 1285.

Johann II ., V vor 1316.

Christian IV.
zuletzt 1323

Johann III.
um 1342.

Konrad I . , Moritz,
um 1343 . Tomdekan von

erwähnt Bremen , ch 1368.

Johann . Johann IV ., Otto , Christian r 1368 . Konrad II ., Gerhard , Christian
um 1350 . Wilhelm . zuletzt 1401 . 1- 1368 . 1309

Otto , Konrad. Johann , Moritz ch 1420 . Dietrich , Christian
-s- 1440 1- 1421

Christian , Moritz , Gerd
König v. Dänemark . ch 1500.

Jakob . Adolf , Johann V.
-s- 1526.

Wir bemerken, daß in Graf Johann IV ., dem Vetter
Konrads II ., ein neuer regierender Graf dieses Namens auftaucht.
Graf Johann (f- 1526 ), früher als XIV ., neuerdings als kV. ge¬
rechnet , ist demnach der fünfte . Die Reihe muß über Graf
Johann VI ., der von 1526 — 1529 regierte , bis zu Johann VII .,
dem Vater Graf Anton Günthers , der 1603 starb, fortgeführt
werden.

Als Graf Johanns II . Sterbetag wird nach der schon ange¬
führten Urkunde von 1377 der 12 . November zu bestimmen sein.
Da er am 7 . September 1314 noch als lebend aufgeführt und am
22 . November 1316 als verstorben bezeichnet wird , so ist sein Tod
am 12 . November eines der Jahre von 1314 bis 1316 eingetreten.
Ein genaueres Ergebnis ist für ihn zunächst nicht zu ermitteln . Er
hatte vier Söhne , aus erster Ehe Christian und Johann , aus
zweiter Ehe Konrad und Moritz , der dem geistlichen Stande ange¬
hörte und Domdekan in Bremen war Graf Christian wird in der
Urkunde vom 29 . Mai 1323 zuletzt erwähnt und ist in einer
Urkunde vom 6 . September 1356 „ehemals Graf in Oldenburg ";
er muß am 28 . September 1331 ?) schon tot gewesen sein, weil er
in einer so wichtigen Angelegenheit des Grafenhauses , wie der

' ) Doc . Stadtarchiv Osnabrück , Abschrift im Grojsh . Archiv unter Stadt
Oldenburg.

Urkunde , gedruckt im Jahrbuch XI . S . 86.



Regierungswechsel der Grafen von Oldenburg im 14 . Jahrhundert . 129

Gütcrtausch mit den Herren von Elmendorf war , nicht genannt
wird . Tiefen Vertrag schlossen vielmehr die Grafen Johann III .,
Konrad I . und Moritz zugleich für die Söhne Johanns : Johann,
Otto , Wilhelm . Konrad I. hatte offenbar noch keine Söhne.
Regierende Grafen waren also 1331 Johann III . und Konrad I . ;
Moritz ist nachher wegen seines geistlichen Standes auszuschalten.
Für die Grafen Johann III . und Konrad I . und ihre Nachfolger
muß nunmehr das Ouellcnmaterial im Auszuge vorgcführt werden.
Die Urkunden handeln meist von Rechtsgeschäften , seltener von
Staatsgeschäften ; sie sind im Großherzoglichen Haus - und Zentral-
archiv und im Stadtarchiv zu Oldenburg zu finden . Abschriften
aus anderen Archiven kann man im Großh . Archiv cinsehen . Wir
bezeichnen im Folgenden die Urkunden des Stadtarchivs mit St -A .,
die des Großh . Archivs folgendermaßen : Stadt Oldenburg — St .,
Kloster Blankenburg — B ., Rastede — R ., Hude — H ., Collegiat-
stift Oldenburg des h. Lambertus — C., Adelsarchiv — A . mit
dem Familiennamen , Ortschaften — O . mit dem Ortsnamen , Landes¬
sachen — L. Wir erwähnen aus den Urkunden nur das , was für
unsere Zwecke als nötig erscheint, damit es jeder schnell übersehen
kann . Tie Siegel sind genau geprüft worden , ihre Beizeichen
ließen sich fast immer feststellen.

1 . — 1331 September 28 . (Gedruckt im Jahrbuch XI . S . 86
nach einer Abschrift im König !. Staatsarchiv zu Münster . Man
berichtige hier S . 89 und 90 den Lesefehler kneth durch knech) :
Johan . Conraidt unde Mauritius brodere van Godes gnaden grcven
tho Oldenborch belehnen den Ritter Dietrich von Elmendorf mit
Gütern unter Zustimmung Johanns , Ottos und Wilhelms , der
Söhne Graf Johanns III . Söhne Konrads I. werden nicht erwähnt.

7// . und X'oni -ack 7.

2 - — 1336 Mai 14 . St . : üobsnnss st Oonrsckus krstrss

lltzj grstiü ooivitss in Olcksudorsb . Original in Osnabrück.
777 und Xoirr-ack I.

3 . — 1337 Oktober 27 . B . : ckobsrwis cksi gratis . S0INS8.
Großes Siegel Graf 777.

Jahrb . s. cldenb . Gesch. XV. 8
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4. — 1338 September2. St. (Osnabrück): äoimnnss et
0onraäu8 äsi gratis somitss in Oläsnborsb. Wie 1336 Mai 14.

/// . und ^ onrack/ .
5. — 1339 Mai 13. H.: 6onraäu8 äsi Gratia sonis8 in

Oläsnborsb. Siegel fehlt. Lonrack/ .
6. — 1340 April 25. H.. äobannss äsi gratia sowss in

Oläsnborsb verkauft zugleich für seine Söhne Johann. Otto,
Christian und Wilhelm Land an Kloster Hude. Siegel fehlen.
.Vo/tann/ //

7 — 1341 Februar 5. A. von Bremen: Oonraäus clei
gratis 60M68  in Oläenborob. Das große Siegel Lonrack« / .

8. — 1341 Mai 24. B.: 0onraäu8 cksi grab» oome8 in
Oläsnborg. Siegel fehlt. L'onrack/ .

9. — 1342 Februar 14. C-: äokannss st Oonraäu8 äsi
gratis somitss in Oläsnborg. Abschrift, / // . und Vo?ira<̂ / .

10. — 1342 April 18. St .-A.: äobannss äsi gratis somss
in Oläsnborsb mit Willen seiner Söhne Johann, Otto, Christian
und Wilhelm. 0onraäu8 somss siegelt mit. Siegel / .
erhalten. / //.

11. — 1342 Juli 1. H-: Konrad und feine Gemählin
Jngeborg. LoriT-Kt/ / .

12. — 1342 Dezember6. R.: Oonraäus äsi gratisS0MS8.
Siegel fehlt. Lonrack/ .

13. — 1343 Februar2. H.: Graf Konrad und seine Gemahlin
Jngeborg. Lonra«? / .

14. — 1343 September8. A. (von Bremen): Oonraärw
äsi gratis somss. / . großes Siegel.

15. — 1344 Januar 26. H.: Oonraäus äsi gratis S0M68
in Oläsnborsb. / lorrrack» / . großes Siegel.

16. — 1344 Mai 23. B-: Oonraäus äsi gratis somss in
Oläsnborsti. Lionrack« / . Siegel. Ebenso 1344 Oktober 31,
Dezember 13. B.

17. — 1344 Juni 6. (Abschrift aus dem 16. Jahrhundert)
äobannss äsi gratis somss in Oläsnborsb. Da ein Siegel nicht
erhalten ist. so ist es zweifelhaft, ob hier noch Johann III. oder
schon sein Sohn Johann IV. urkundet.
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18 . — 1345 Januar 6 . St .-A. (gedruckt von Halem , Ge¬
schichte des Herzogtums Oldenburg, I . 468 ) : Graf Konrad und
seine Söhne , die Junker Konrad, Gerd und Christian, und der
Junker  Johann mit seinen Brüdern Otto , Christian und Wilhelm
erteilen der Stadt Oldenburg den Freibrief. Großes Siegel
Konrads I., kleine Siegel seiner Sohne , großes Siegel des Neffen
Johann IV .; die der Brüder Johanns sind abgcfallen . H'om-ack I.
und IO.

19 . — 1345 Januar 6. St .: Die Stadt Oldenburg leistet
denselben Grafen (wie in Nr . 18 ) die Huldigung , ... . . . dat wie
Greve Conrade und sinen Kindern und Greve  Johanne und sinen
brodere . . . . truwe und hold Wesen schoten". Johann III . lebt
also nicht mehr. I . und -Io ?t«,r?r IO.

20 . — 1345 Februar 27 . B .: Oonrackus stlolmnnss cksi
A-atia eoinitss in Olcksnborsb. Zwei Siegel I . und
seines Neffen IO , der hier wie in Nr . 19 als Graf auf-
tritt, ohne sich Junker zu nennen.

21 . — 1345 April 6 . St . (Abschrift. Original im Osna-
brücker Stadtarchiv . Gedruckt Fahne , A., Grafschaft und Reichs¬
stadt Dortmund , II . S . 140 ): Oonrackus st loimnnss cksi gratis,
aornitss in Olcksnboreb . . . nna onnr pusris st Iratribns nostris.
Moni er«! I . und IO.

22 . — 1345 Juli 15 . B . : Oonrackn8 st ckollannss cksi
gratis ooniitss in Olcksnboreb. Siegel I ., es erscheint
hier zum letzten Male in Oldenburger Urkunden. Das Siegel

IO . ist abgefallen.
23 . — 1345 August 8 . A. Tittvortinghe : Oonrackus cksi

gratis coillss in Olcksnboreii. Siegel abgefallen. LonT-al I.
24 . — 1346 April 26 . B . : ckobsnnss ckonncsllns cksi^ratia

nomss in Olcksnborob. Siegel / o/t«»»rs IO , der hier wieder als
Junker auftritt.

25 . — 1346 Juui 15 . L.: Erzbischof Otto von Bremen
Sankt Graf Konrad von Oldenburg , daß er Wildeshauscn wieder
iu den Besitz des Erzstifts gebracht hat. I.

26 . — 1347 Januar 31 . (Sudendorf , H., UV . von Braun-
schweig-Lüneburg II , S . 113 , Nr . 149 ) : Herr Conrad Greve to

9*
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Oldenborch schließt einen Vertrag mit den Herzögen Otto und
Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg. Da Konrad II. bis
1350 August 6 (Nr. 45) immer als Junker oder ckomiosllus
urkundet, so ist hier Lonrack / . zu verstehen.

27. — 1347 August 24. St.-A.: ckokann68 cksi gratia
6om68. Das Siegel Graf ./o/l «nn.r / Î .

28. — 1347 August 30. B.: ckodann68 cksi gratia ckowi-
csllna. Siegel 71"., der wieder als Junker  auftritt.

28 . — 1347 August 30. B.: ckodannsa cksi gratia ckomi-
eoüus in Olcksnborok. Siegel / I .̂

29. — 1348 Februar9. St.-A.: Junckere Johann unde
Junckere Conrad van der Gnade Godes Greven to Oldenborch.
Siegel / I". abgefallen. Großes Siegel Lonrack« / / . er¬
halten; es ist etwas kleiner als das Siegel Konrads I. und durch
die Beizeichen im Siegelfelde deutlich zu unterscheiden.

30. — 1348 März 13. B.: Zwei Urkunden, in beiden:
6onrscku8 6omiosI>u8 cksi gratia in Olcksuborod. Großes Siegel
^onrack» / / . mit Umschrift: 8. Lonraäi oomitia in Olcksnborob.

31. — 1348 Juli 3. B. : Lonrackua cksi gratis ckomiosllna
in Olcksnborg. Siegel abgefallen. / /.

32. — 1348 Dezember1. B.: 6onr »ckn8 ckoi gratia ckomi-
osllns. Kleines Siegel Lonrack» // .: Wappen mit Helmzier, Hörner
an der Außenseite mit Pfauenfedern besteckt(Sello im Jahrbuch I,
S . 74 und Siegeltafeln Nr . 10).

33. — 1349 März 25. B.: Oonrackua ckomiosllrm cksi gratis
nomäs in Olcksnborsb. Siegel abgefallen. Lonrack / /.

34. — 1349 April 19. A. Frese: Oourackns ckomi6sIIu8
cksi gratis eow68. / /.

35. — 1349 Juni 24 . O. Apen: Johann van Godes
gnaden Greve tho Oldenborgh. Siegel erhalten, -/okann
ohne die Bezeichnung ckoinissllus.

36. — 1349 September 28. B.: 6onracku8 ckomiosllus cksi
gratis «Minos. Großes Siegel Lonracts / /.

37. — 1350 Januar 7. B.: Oonrackua <Iomio6llu8 cksi
gratis 60 WS8. Siegel fehlt, / /.
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38 — 1350 Januar 15 B.: 6onrs6u8 6si Arktis clomi-
osllns in OI<ior>borc:l>. Kleines Siegel HrucF «77. wie in Nr.32.

39. — 1350 Januar 18. R-: 4obkllU68 6si Arktik SSWS8.
7l.

40. — 1350 Januar 20. O. Wardenburg: Junker Konrad,
Graf in Oldenburg. //.

41. — 1350 Februar 14. R.: 0vuikllu8 äomiosllll8 äsi
Gratia LOMS8 in Olclsuborsb. LoTrraei 77.

42. — 1350. Februar 24. B.: Ooursäu8 clsi Arktik äo-
missllus in OläsnkorA. Kleines Siegel L'onr»<7s 77.

43. — 1350 JllNl 25. B.: Oonrsäus clsi Arktik äowi-
oellu8 in Olllsuborsk. L »nnac7« 77. kleines Siegel.

44. — 1350 August 6. H.: Dietrich von Bardenfleth ur¬
kundet, Siegelung Johanns und Konrads, Grafen von Oldenburg:
nsenon nobilium virorum äuorum llobsnuik st Osnrklli somitunr
in TtläsuburA. Von nun an erscheint 7eonra<7 77. nicht mehr als
Junker.

45. — 1350 August 14. H.: 4obanns8 äsi Arktik soms8
bestätigt, daß sein Vater (pktsr N08 tsr llilsotus uobilis vir lobsouss
SOW68 in Olllsuborsb pis rssorllktiouik) Land an Hude verkauft
hat. Siegel fehlt, 71'. Vater Johann III . ist jedenfalls tot.

46. — 1350 September 22. B. : llobsnuss st 6onrs6u8
tltzi Arktis 6oniits8. Zwei große Siegel ^ o^ann«7V. und 77.

47. — 1351 Blärz 7. B. : llobsnnss 6si Arktik 60 IU 68. ^0-
/r«7rn 71'.

48 . — 1352 Februar 21, 25. B .: UrkundenL'onrac7« 7/.
mit seinem großen Siegel.

Zu den Urkunden der folgenden Jahre erscheinen die Vettern
Johann IV. und Konrad II . entweder einzeln, oder zusammen, immer
als Grafen, nie mehr als Junker oder äomisslli. Für die Be¬
stimmung des Todesjahres Graf Johanns IV. find noch folgende
Urkunden von Bedeutung:

49 . — 1355 März 29. St .-A.: Wi Johann , Kerften und
Wilhelm unse brodere, und wi Conrad, Gerd und Kerften unse
brodere, von Godes gnaden greven to Oldenborch. Die großen
Siegel Graf 7V. und 77o?»-a7.? 7/.
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50 . — 1355 September 6 . B . : llodannss st 0onraäu8 äsi

xratis somits8 urkunden für Otto und Konrad , Söhne Johanns,

der ein Sohn des nach 1323 und vor 1331 verstorbenen Grafen

Christian war , über den Verkauf eines Zehnten in Moordorf . Die

großen Siegel / V. und / /.

51 . — 1536 Mai 1. C. : llobannss st Lsnraclus 6si gratis
esmitss in Oläsaborsü . Die Siegel sind abgefallen , VV.
lebt also noch, er kommt aber von nun an in den Urkunden nicht
mehr vor.

52 . — 1357 Juni 30 . St . : Oonraärw 6si giatia soinss
beurkundet für die Brüder Otto und Konrad , Enkel Graf Christians,
den Verkauf der Hälfte ihrer Einkünfte in Neuenbrok . Siegel fehlt.

// . ohne Johann IV.
Aus anderen Gründen brauchen wir noch folgende Urkunden:
53 . — 1363 April 1 . Stadt Wildeshausen : Graf Konrad

von Oldenburg und Kersten sin broder . L'onract / / . und sein jüngerer
Bruder

54 . — 1371 April 25 . C : Oonraclus st Lürlstiullus <lsi giatia
iu Olclsllborsd oowitss . Großes Siegel / /.

55 . — 1391 April 2 . C : Darin sind folgende 2 Urkunden
vom 8 . September 1377 enthalten:

I . Graf Konrad II . von Oldenburg überträgt der Kirche in
Oldenburg zwei Kapellen und Vikarien daselbst mit allen Einkünften.
Dafür halten die Geistlichen a) die Totenfeier seines Vaters Kon¬
rad I . und seiner Mutter Engheburgis am 8 . Juli jedes Jahres,
d) der vier Grafen Moritz , Dekan von Bremen , Junker Christian,
Junker Gerhard und Junker Konrad von Bruchhausen und der
übrigen Ritter , Knappen und Bürger , die in Friesland gefallen sind,
am 20 . Juli jedes Jahres . Konrads II . Gemahlin ist Kunnegundis.

II . Junker (clomisslluo ) Christian von Gottes Gnaden Graf
in Oldenburg (vergl . Nr . 18 ) urkundet über dasselbe , aber die aus¬

bedungenen Memorien sind folgende : a) für Konrad I. und Jnge-
borg mit Söhnen und Töchtern , am 8 . Juli , b) für die Opfer von
Coldewärfe am 20 . Juli , s ) für Graf Christians Großvater Johann II.
am 12 . November , vum 8U18  uxorikus , kratribrm, kiliis ac trliabus ao
rwivsrsis somitibus st ooiuitwsis in äomiuio Olclsab . äskaustis , cl) für



Regierungswechsel der Grafen von Oldenburg im 14 . Jahrhundert . 1Z5

Graf Johann III ., Bruder Konrads l . und Gräfin Mathilde , ihre Söhne

und Töchter am 16 . August , s ) für Graf Johann IV . „den Jün¬

geren " und seine Brüder am 6 . Oktober . Es ist darauf zu achten,
daß Graf Christian hier , trotzdem er schon mindestens 32 Jahre

alt ist , neben seinem älteren Bruder Konrad II ., dem regierenden

Grafen Junker heißt , und man vergleiche Konrads II . Stellung zu

seinem Vater Konrad I.

Aus diesen urkundlichen Angaben wird nun das Ergebnis zu

ziehen sein . Im Jahre 1331 (Nr . 1) standen die Brüder Johann III.

und Konrad I . als Inhaber der gräflichen Gewalt gleichberechtigt

nebeneinander . Ihr Bruder Moritz widmete sich dem geistlichen

Stande . Johann III . urkundet als Graf zuletzt am 18 . April 1342

(Nr . 10 ). Am 6 . Juni 1344 (Nr . 17 ) urkundet ein Graf Johann

von Gottes Gnaden , das Siegel fehlt aber ; 1345 Januar 6 (Nr . 18)

ist Johann III . sicher tot , da er im Freibrief und der Huldigungs¬

urkunde der Stadt Oldenburg fehlt : für ihn steht sein Sohn Johann IV.

als Junker , aber mit dem großen Siegel wie sein Onkel Konrad I . ;

da Johann IV . aber in den Jahren 1345 (Nr . 20 , 21 , 22 ), 1346

(Nr . 24 ), 1347 (Nr . 27 . 28 ), 1348 (Nr . 29 ), 1349 (Nr . 35 ) und
1350 (Nr . 39 ) wechselnd auch zu der Zeit , wo nachweisbar Kon¬

rad I . noch lebt , bald Junker mit oder ohne den Grasentitel , bald

lediglich Graf genannt wird , so ist in Ermangelung des Siegels

der Urkunde von 1344 Juni 6 (Nr . 17 ) nicht sicher festzustcllen,

ob der dort genannte „Graf von Gottes Gnaden " noch Johann III.

ist , so wahrscheinlich dies auch sein mag . Nach der Urkunde von
1377 (Nr . 55 ) ist Graf Johanns III . Sterbetag der 16 . August.

Er ist demnach am 16 . August 1342 oder 1343 , spätestens aber,

wenn er die Urkunde vom 6. Juni 1344 noch ausgestellt hat , am

16 . August 1344 gestorben; für dieses Jahr entschied sich Ludwig
StrackerjaiU ), wenn auch nicht ganz auf sicherem Grunde , wie wir

soeben gesehen haben.
Seit 1331 trat Konrad I . allein oder mit seinem Bruder

Johann 111. in einer Reihe von Urkunden auf ; und nach der Urkunde
von 1345 Januar 6 (Nr . 18 ) konnte es scheinen , als wäre er nach

') Lübbcn, A ., Sachsenspiegel, Einleitung S . II.
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dem Tode des Bruders der einzige regierende Graf gewesen. Tat¬
sächlich wird er wohl die Geschäfte selbständig geleitet haben, immer¬
hin aber nahm neben ihm sein Neffe Johann IV. als der Erbe
des älteren Bruders eine andere Stellung ein als sein Sohn
Konrad II. Äußerlich zeigt sich dies in dem großen Siegel, das
jener schon 1345 führt; er urkundet aber auch als regierender
Graf wiederholt neben KonradI. und allein. Da er bald mit, bald
ohne den Junkertitel auftritt, so müssen wir für diesen auffallenden
Wechsel eine Erklärung suchen: er wird auf ganz natürliche Weise
verständlich, wenn wir annehmcn, daß Johann IV. bald als Erbe
der Grafenkrone nach seines Vaters Tode und damit, wir würden
sagen, nach dem Rechte der Erstgeburt und der Linealfolge, als
regierender Graf, bald aber als der jugendliche Neffe des im reifen
Mannesalter stehenden Oheims in der Stellung als Junker erscheint.
Wenn er nun 1348 Februar9 (Nr. 29) allerdings zum letzten
Male als Junker zusammen mit Junker Konrad und in den Urkunden
von 1349 (Nr. 35) und 1350 Januar 18 (Nr. 39) und von da
an immer als Graf und nicht mehr als Junker erscheint, so läßt
sich hieraus für das Todesjahr KonradsI. kein sicherer Schluß
ziehen, weil er auch schon bei seinen Lebzeiten in einigen Urkunden
den Junkertitel nicht geführt hatte. Dazu kommt aber etwas
anderes. Graf KonradI. ist zwar 31. Januar 1347 (Nr. 26)
urkundlich zuletzt nachzuweisen, aber erst in demselben Jahre 1350,
wo Johann IV. den Junkertitel endgültig ablcgte, tat dies auch
sein Vetter Konrad II.; bis zum 25. Juni 1350 (Nr. 43) nennt
er sich immer Junker, äai Zratia äomiosllus, äoniioöllus äsi gratia
coins8. Am 6. August 1350 (Nr. 44) und nachher immer ist er
lediglich Graf. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder
Graf KonradI. ist schon seit der Zeit nach 1348 Febr 9 (Nr. 29),
wo sich Johann IV. zum letzten Male Junker nennt, tot, und
Konrad II. hat neben seinem mehrberechtigten Netter(Johann IV.)
noch nicht die Gleichberechtigung im Titel durchsetzen können, bis
es ihm nach seiner tatkräftigen Beteiligung an der Bremer Fehde
seines Oheims Moritz und seinen! Ritterschlags im Juni 1350 ge-

' ) Vergl . von Nippen , Genealogie der älkercn Grafen von Oldenburg.
Bremisches Jahrbuch IX . S - 143, Note 40.
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lang , den Junker bei Seite zu setzen, — oder Graf Konrad I . ist

erst im Sommer 1350 gestorben , und ganz von selber fiel damit

für seinen Sohn Konrad II . der Junkertitel weg . Es ist vielleicht

möglich , das Nichtige zu treffen . Da die Väter Johann III . und
Konrad I . immer gleichberechtigt gewesen waren und auch die Sohne

als Junker einträchtig neben einander urkundeten , wie sie es später

als regierende Grafen getan haben (vergl . Nr . 29 , 44 , 46 , 49 , 50 ),

so müßte Konrad II . auch nach dem Tode Konrads I . etwa im

Jahre 1348 , sollte man meinen , sogleich von seinem Vetter als gleich¬

berechtigt anerkannt worden sein . Da aber Konrad II . als Junker

und Johann IV . als Graf noch bis in den Sommer 1350
urkunden , so muß der alte Konrad I . solange noch gelebt haben:

der Regierungswechsel trat demnach zwischen dem 25 . Juni und dem
6 . August , oder besser dem 22 . September 1350 (Nr . 46 ) ein , und

dazu paßt das als Sterbetag in der Memorie für Konrad I . an¬

gesetzte Datum . Konrad I . ist also , wenn meine Beweisführung
Billigung findet , am 8 . Juli 1350 gestorben . Wenige Tage später,
am 13 . Juli , schloß sein Bruder Moritz Frieden mit der Stadt

Bremen, ' ) die von der Pest aufs schwerste hcimgesucht war , und

der junge Konrad II . kehrte nach Oldenburg zurück.
In den folgenden Jahren treten Johann IV . und Konrad II.

in dieser Anordnung wie einst ihre Väter als regierende Grafen

auf (Nr . 49 , 50 , 51 ), Johann IV . zum letztenmal am 1. Mai 1356

(Nr . 51 ). Am 30 . Juni 1357 (Nr . 52 ) urkundet Konrad II . allein

für zwei Söhne eines Vetters , für die er noch am 6 . September
1355 (Nr . 50 ) zusammen mit Graf Johann IV . geurkundet hatte.

Dieser wird demnach in der Zeit vom 1. Mai 1356 bis zum

30 . Juni 1357 gestorben sein . Da seine Totenfeier nach der wieder¬

holt genannten Urkunde (Nr . 55 ) auf den 6 . Oktober gelegt ist , so
läßt sich als sein Sterbetag der 6 . Oktober 1356 bestimmen.

Wenn fernerhin in der Urkunde vom 1. April 1363 (Nr . 53)

ein Graf Konrad mit seinem Bruder Christian zusammen genannt
wird , so ist dies kein anderer als Graf Konrad II . mit seinem

jüngeren Bruder , dem Ahnherrn des weitverzweigten Hauses Olden-

0 Vergl. Schumacher, H. A., Die bremische Erzbischofsfchde zur Zeit des
großen Sterbens 1348—1351, Bremisches Jahrbuch VI , S . 248.
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bürg, und nicht Graf KonradI., wie Kahler und Oncken im Jahr¬
buch(III, 7 und X, 139) annahmen. Übrigens war jener Graf
Christian, der 1368 bei Coldcwärfe siel, keineswegs der Bruder
KonradsI., wie Kahler meinte; es war auch nicht der Bruder
Konrads II.; denn dieser Christian(vgl. Urkunde 1371 April 25,
Nr. 54) ist noch 1399 nachzuweisen. Es war vielmehr der Vetter
Konrads II., der Sohn Johanns III.

Wir stellen zum Schluß das Ergebnis zusammen.

Christian,
zuletzt 1323

erwähnt

Johann II ., -s- 12 . November 1314 — 16.

Johann III,
r spätestens 16. August 1344,

vielleicht schon
ein oder zwei Jahre früher.

Johann IV , Christian,
-t 1356 ch 1368

6 . Oktober. 20 . Juli.

Konrad I ., Moritz,
1- 1350 -s- 1368
8. Juli 20 . Juli

Konrad II ., Gerhard, Christian
zuletzt 1401 -s- 1368 1399

erwähnt . 20 . Juli

Moritz Dietrich, Christian
1- 1420 . 1- 1440 . -s- 1421.



VII.

Ein Zollkrieg
zwischen Oldenburg und dem Königreich

Westfalen in den Jahren 1809 u. 1810.
Von vr. Pagenstert.

ZZie eigenartigen politischen Verhältnisse im ehemaligenAmts-
,5̂1 distrikte Damme, wo münstersche und osnabrückische Untertanen
durch einander wohnten, führten Jahrhundertelang zu manchen
unliebsamenund unerquicklichen Auseinandersetzungen. Ein kleines
Nachspiel dieser Verhältnisse, das m. W. nach nirgends Erwähnung
gefunden hat, fand statt zur Zert, als das Osnabrücker Land einen
Bestandteil des Königreichs Westfalen bildete. Unter dem9. Juli
1809 berichtet der Dämmer Obervogt Henke an das Amt Vechta,
daß der Kontrolleur Breusing in Osnabrück die Müller in Damme
und Handorf, die osnabrückisch waren, angewiesen habe, die früher
müusterschen, jetzt oldenburgischen Untertanen in gleicher Weise zu
behandeln, wie vie früher osnabrückischen, jetzt westfälischenUntertanen,
daß jeder, der Getreide zum Mahlen nach der Mühle schicken
wolle, sich beim Steuerempfänger zu melden und eine Konsumtions¬
steuer zu entrichten habe; alle Wege sollten besetzt werden, damit
die oldenburgischenUntertanen zu keiner anderen, als nach einer Dämmer
bezw. der Handorfer Mühle fahren könnten. Das Amt Vechta
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